
Abkommen 

zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland 

und 

der Republik Belarus 

zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 

dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und 

vom Vermögen 
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Die Bundesrepublik Deutschland 

und 

die Republik Belarus ­

von dem Wunsch geleitet, ihre wirtschaftlichen Beziehungen durch den Abbau steuerli­

cher Hindernisse zu fördern ­

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

Persönlicher Geltungsbereich 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Ver­

tragsstaaten ansässig sind. 

Artikel 2 

Unter das Abkommen fallende Steuern 

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom 

Einkommen und vom Vermögen, die für Rechnung eines Vertragsstaats, eines seiner 

Länder oder einer ihrer Gebietskörperschaften erhoben werden. 

(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom Ge­

samteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des 

Vermögens erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräuße­

rung von Vermögen, der Lohnsummensteuern sowie der Steuern vom Vermögenszu­

wachs. 
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(3) Zu den zur Zeit bestehenden Steuern, für die dieses Abkommen gilt, gehören insbe­

sondere 

a) in der Bundesrepublik Deutschland: 

i. die Einkommensteuer, 

ii. die Körperschaftsteuer, 

iii. die Vermögensteuer und 

iv. die Gewerbesteuer, 

einschließlich der hierauf erhobenen Zuschläge 

(im Folgenden als "deutsche Steuer" bezeichnet); 

b) in der Republik Belarus: 

i. die Steuer auf das Einkommen und die Gewinne, 

ii. die Einkommensteuer natürlicher Personen, 

iii. die Steuer auf unbewegliches Vermögen und 

iv. die Grundsteuer 

(im Folgenden als " belarussische Steuer" bezeichnet). 

(4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im Wesentlichen ähnlicher 

Art, die nach der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehenden Steuern oder 

an deren Stelle erhoben werden. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten teilen 

einander, soweit für die Abkommensanwendung erforderlich, am Ende eines jeden Jah­

res die in ihren Steuergesetzen eingetretenen Änderungen mit. 

Artikel 3 

Allgemeine Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert, 
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a)	 bedeutet der Ausdruck "Bundesrepublik Deutschland" das Hoheitsgebiet der 

Bundesrepublik Deutschland sowie das an das Küstenmeer angrenzende Gebiet 

des Meeresbodens, des Meeresuntergrunds und der darüber befindlichen Was­

sersäule, soweit die Bundesrepublik Deutschland dort in Übereinstimmung mit 

dem Völkerrecht und ihrem innerstaatlichen Recht souveräne Rechte und Ho­

heitsbefugnisse zum Zwecke der Erforschung des Kontinentalsockels und der 

Ausbeutung von dessen Bodenschätzen ausübt; 

b)	 bedeutet der Ausdruck "Republik Belarus" die Republik Belarus und, im geo­

graphischen Sinne verwendet, das Hoheitsgebiet, in dem die Republik Belarus 

nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Republik Belarus und in Ü­

bereinstimmung mit dem Völkerrecht souveräne Rechte und Hoheitsbefugnisse 

ausübt; 

c)	 bedeuten die Ausdrücke "ein Vertragsstaat" und "der andere Vertragsstaat" je 

nach dem Zusammenhang die Bundesrepublik Deutschland oder die Republik 

Belarus; 

d)	 bedeutet der Ausdruck "Person" natürliche Personen und Gesellschaften; 

e)	 bedeutet der Ausdruck "Gesellschaft" alle juristischen Personen oder Rechts­

träger, die für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden; 

f)	 bedeuten die Ausdrücke "Unternehmen eines Vertragsstaats" und "Unterneh­

men des anderen Vertragsstaats", je nachdem, ein Unternehmen, das von einer 

in einem Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird, oder ein Unterneh­

men, das von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird; 

g)	 bedeutet der Ausdruck "internationaler Verkehr" jede Beförderung mit einem 

Seeschiff oder Luftfahrzeug, das von einem Unternehmen mit tatsächlicher Ge­

schäftsleitung in einem Vertragsstaat betrieben wird, es sei denn, das Seeschiff 

oder Luftfahrzeug wird ausschließlich zwischen Orten im anderen Vertragsstaat 

betrieben; 
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h) bedeutet der Ausdruck "Staatsangehöriger" 

aa)	 in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland 

alle Deutschen im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutsch­

land und alle juristischen Personen, Personengesellschaften und anderen 

Personenvereinigungen, die nach dem in der Bundesrepublik Deutsch­

land geltenden Recht errichtet worden sind; 

bb)	 in Bezug auf die Republik Belarus 

alle natürlichen Personen, die die belarussische Staatsangehörigkeit be­

sitzen und alle juristischen Personen, Personengesellschaften und Perso­

nenvereinigungen, die nach dem in Belarus geltenden Recht errichtet 

worden sind; 

i) bedeutet der Ausdruck "zuständige Behörde" 

aa)	 in der Bundesrepublik Deutschland das Bundesministerium der Finanzen 

oder die Behörde, an die es seine Befugnisse delegiert hat; 

bb)	 in der Republik Belarus das Ministerium für Steuern und Abgaben der 

Republik Belarus oder sein bevollmächtigter Vertreter. 

(2) Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der Zu­

sammenhang nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen nicht definierte Ausdruck 

die Bedeutung, die ihm nach dem Recht dieses Staates über die Steuern zukommt, für 

die das Abkommen gilt. 
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Artikel 4 

Ansässige Person 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "eine in einem Vertragsstaat 

ansässige Person" eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort aufgrund ihres 

Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Gründung, des Ortes ihrer Ge­

schäftsleitung oder aufgrund eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist. Der 

Ausdruck umfasst jedoch nicht eine Person, die in diesem Staat nur mit Einkünften aus 

Quellen in diesem Staat oder mit in diesem Staat gelegenem Vermögen steuerpflichtig 

ist. 

(2) Ist nach vorstehendem Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten 

ansässig, so gilt folgendes: 

a)	 Die Person gilt als in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständige 

Wohnstätte verfügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige Wohn­

stätte, so gilt sie als in dem Staat ansässig, zu dem sie die engeren persönli­

chen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der Lebensinteres­

sen); 

b)	 kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittelpunkt 

ihrer Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Staaten über eine 

ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem Staat ansässig, in dem sie ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

c)	 hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in kei­

nem der Staaten, so gilt sie als in dem Staat ansässig, dessen Staatsangehöri­

ger sie ist; 

Kann nach den Bestimmungen des vorstehenden Satzes der Status einer natürlichen Per­

son nicht ermittelt werden, so regeln die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die 

Frage in gegenseitigem Einvernehmen. 
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(3) Ist nach vorstehendem Absatz 1 eine Gesellschaft in beiden Vertragsstaaten ansässig, 

so gilt sie als in dem Staat ansässig, in dem sich der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftslei­

tung befindet. 

Artikel 5 

Betriebsstätte 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "Betriebsstätte" eine feste Ge­

schäftseinrichtung, durch die die Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise aus­

geübt wird. 

(2) Der Ausdruck "Betriebsstätte" umfasst insbesondere 

a) einen Ort der Leitung, 

b) eine Zweigniederlassung, 

c) eine Geschäftsstelle, 

d) eine Fabrikationsstätte, 

e) eine Werkstätte und 

f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine ande­

re Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen. 

(3) Eine Bauausführung oder Montage ist nur dann eine Betriebsstätte, wenn ihre Dauer 

zwölf Monate überschreitet. 

(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als Be­

triebsstätten 

a)	 Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Ausliefe­

rung von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden; 



- 8 ­


b)	 Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur 

Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden; 

c)	 Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu 

dem Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet 

oder verarbeitet zu werden; 

d)	 eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten 

wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informatio­

nen zu beschaffen; 

e)	 eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten 

wird, für das Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender 

Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen; 

f)	 eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten 

wird, mehrere der unter den vorstehenden Buchstaben a bis e genannten Tä­

tigkeiten auszuüben, vorausgesetzt, dass die sich daraus ergebende Gesamttä­

tigkeit der festen Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine Hilfs­

tätigkeit darstellt. 

(5) Ist eine Person, mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des nach­

stehenden Absatzes 6, für ein Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Vertragsstaat 

die Vollmacht, im Namen des Unternehmens Verträge abzuschließen, und übt sie die 

Vollmacht dort gewöhnlich aus, so wird das Unternehmen ungeachtet der vorstehenden 

Absätze 1 und 2 so behandelt, als habe es in diesem Staat für alle von der Person für das 

Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine Betriebsstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten 

beschränken sich auf die im vorstehenden Absatz 4 genannten Tätigkeiten, die, würden 

sie durch eine feste Geschäftseinrichtung ausgeübt, diese Einrichtung nach dem genann­

ten Absatz nicht zu einer Betriebsstätte machen. 

(6) Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine Betriebs­

stätte in einem Vertragsstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommis­
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sionär oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im 

Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln. 

(7) Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine Gesell­

schaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen Vertrags­

staat ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebsstätte oder auf andere Weise) 

ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der beiden Gesellschaften zur Betriebsstätte der ande­

ren. 

Artikel 6 

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbeweglichem Ver­

mögen (einschließlich der Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen Betrieben) be­

zieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, können im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Für die Anwendung dieses Abkommen bedeutet der Ausdruck "unbewegliches Ver­

mögen" Grund und Boden sowie Gebäude. Der Ausdruck umfasst das Zubehör zum un­

beweglichen Vermögen, das lebende und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher 

Betriebe, die Rechte, für die die Vorschriften des Privatrechts über Grundstücke gelten, 

Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermögen sowie Rechte auf veränderliche oder feste 

Vergütungen für die Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkom­

men, Quellen und anderen Bodenschätzen. Der vorstehende Satz ist nur anzuwenden, 

soweit das Recht des Vertragsstaats entsprechende Vorschriften enthält. Schiffe und 

Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches Vermögen. 

(3) Vorstehender Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Ver­

mietung oder Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Ver­

mögens. 

(4) Die vorstehenden Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem 

Vermögen eines Unternehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das 

der Ausübung einer selbständigen Arbeit dient. 
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Artikel 7 

Unternehmensgewinne 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats können nur in diesem Staat be­

steuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine Tätigkeit im anderen Vertrags­

staat durch eine dort gelegene Betriebsstätte aus. Übt das Unternehmen seine Tätigkeit 

auf diese Weise aus, so können die Gewinne des Unternehmens im anderen Staat be­

steuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser Betriebsstätte zugerechnet werden 

können. 

(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats seine Tätigkeit im anderen Vertragsstaat 

durch eine dort gelegene Betriebsstätte aus, so werden vorbehaltlich des Absatzes 3 die­

ses Artikels in jedem Vertragsstaat dieser Betriebsstätte die Gewinne zugerechnet, die 

sie hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit unter gleichen 

oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und im Ver­

kehr mit dem Unternehmen, dessen Betriebsstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen 

wäre. 

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebsstätte werden die für diese Betriebs­

stätte entstandenen Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs- und allge­

meinen Verwaltungskosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem Staat, in 

dem die Betriebsstätte liegt, oder anderswo entstanden sind. 

(4) Soweit es in einem Vertragsstaat üblich ist, die einer Betriebsstätte zuzurechnenden 

Gewinne durch Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine einzelnen 

Teile zu ermitteln, schließt Absatz 2 nicht aus, dass dieser Vertragsstaat die zu besteu­

ernden Gewinne nach der üblichen Aufteilung ermittelt; die gewählte Gewinnaufteilung 

muss jedoch derart sein, dass das Ergebnis mit den Grundsätzen dieses Artikels überein­

stimmt. 

(5) Aufgrund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen wird 

einer Betriebsstätte kein Gewinn zugerechnet. 
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(6) Bei der Anwendung der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels sind die der 

Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei 

denn, dass ausreichende Gründe dafür bestehen, anders zu verfahren. 

(7) Dieser Artikel gilt auch für die Einkünfte aus der Beteiligung an einer Personenge­

sellschaft. Er erstreckt sich auch auf Vergütungen, die ein Gesellschafter einer Perso­

nengesellschaft von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft, für 

die Gewährung von Darlehen oder für die Überlassung von Wirtschaftsgütern bezieht, 

wenn diese Vergütungen nach dem Steuerrecht des Vertragsstaats, in dem die Betriebs­

stätte gelegen ist, den Einkünften des Gesellschafters aus dieser Betriebsstätte zugerech­

net werden. 

(8) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens 

behandelt werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen 

dieses Artikels nicht berührt. 

Artikel 8 

Seeschifffahrt, Binnenschifffahrt und Luftfahrt 

(1) Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen 

Verkehr können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tat­

sächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 

(2) Gewinne aus dem Betrieb von Schiffen, die der Binnenschifffahrt dienen, können 

nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Ge­

schäftsleitung des Unternehmens befindet. 

(3) Im Sinne dieses Artikels umfassen Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder 

Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr oder von Schiffen, die der Binnenschifffahrt 

dienen, auch 

a) Einkünfte aus der Vercharterung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen und 
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b)	 Einkünfte aus der Nutzung, Unterhaltung oder Vermietung von Containern 

(einschließlich Trailer und dazugehöriger Ausrüstung, die dem Transport der 

Container dienen), die für den Transport von Gütern oder Waren genutzt wer­

den, 

sofern die Vercharterung oder die Nutzung, Unterhaltung oder Vermietung je nach Ein­

zelfall dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr 

oder von Schiffen, die der Binnenschifffahrt dienen, zuzuordnen ist 

(4) Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung eines Unternehmens der 

See- oder Binnenschifffahrt an Bord eines Schiffes, so gilt er als in dem Vertragsstaat 

gelegen, in dem der Heimathafen des Schiffes liegt, oder, wenn kein Heimathafen vor­

handen ist, in dem Vertragsstaat, in dem die Person ansässig ist, die das Schiff betreibt. 

(5) Vorstehender Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, 

einer Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen Betriebsstelle. 

Artikel 9 

Verbundene Unternehmen 

(1) Wenn 

a)	 ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder mittelbar an der Ge­

schäftsleitung, der Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens des ande­

ren Vertragsstaats beteiligt ist oder 

b)	 dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der 

Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaats und ei­

nes Unternehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt sind 

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder finanziellen 

Beziehungen an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind, die von denen 

abweichen, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen 
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die Gewinne, die eines der Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen 

dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses Unternehmens zuge­

rechnet und entsprechend besteuert werden. 

(2) Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Staates 

Gewinne zugerechnet, und entsprechend besteuert, mit denen ein Unternehmen des an­

deren Vertragsstaats in diesem Staat besteuert worden ist, und handelt es sich bei den 

zugerechneten Gewinnen um solche, die das Unternehmen des erstgenannten Staates 

erzielt hätte, wenn die zwischen den beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen die 

gleichen gewesen wären, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren wür­

den, so nimmt der andere Staat eine entsprechende Änderung der dort von diesen Ge­

winnen erhobenen Steuer vor. Bei dieser Änderung sind die übrigen Bestimmungen die­

ses Abkommens zu berücksichtigen; erforderlichenfalls werden die zuständigen Behör­

den der Vertragsstaaten einander konsultieren. 

Artikel 10 

Dividenden 

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im ande­

ren Vertragsstaat ansässige Person zahlt, können im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Dividenden können jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die die Divi­

denden zahlende Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert wer­

den; die Steuer darf aber, wenn der Empfänger der Dividenden der Nutzungsberechtigte 

ist, nicht übersteigen: 

a)	 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden, wenn der Nutzungsberech­

tigte eine Gesellschaft (jedoch keine Personengesellschaft) ist, die unmittelbar 

über mindestens 20 vom Hundert des Grundkapitals der die Dividenden zah­

lenden Gesellschaft verfügt und dieser Anteil mindestens 81.806,70 Euro o­

der dem entsprechenden Gegenwert in belarussischer Währung beträgt; 

b)	 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden in allen anderen Fällen. 
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Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in Bezug auf die Gewinne, 

aus denen die Dividenden gezahlt werden. 

(3) Abweichend von den vorstehenden Absätzen 1 und 2 dürfen Einkünfte aus Rechten 

oder Forderungen mit Gewinnbeteiligung (in der Bundesrepublik Deutschland ein­

schließlich der Einkünfte eines stillen Gesellschafters aus seiner Beteiligung als stiller 

Gesellschafter oder aus partiarischen Darlehen und Gewinnobligationen) nach dem 

Recht des Staates, aus dem sie stammen, besteuert werden, wenn sie dort bei der Ermitt­

lung des Gewinns des Schuldners abzugsfähig sind. 

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Dividenden" bedeutet Einkünfte aus 

Aktien oder sonstige Einkünfte, die nach dem Recht des Staates, in dem die ausschüt­

tende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien steuerlich gleichgestellt sind. 

(5) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansäs­

sige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende 

Gesellschaft ansässig ist, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebs­

stätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt 

und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Be­

triebsstätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise 

Artikel 14 anzuwenden. 

(6) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte 

aus dem anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat weder die von der Gesell­

schaft gezahlten Dividenden besteuern, es sei denn, dass diese Dividenden an eine im 

anderen Staat ansässige Person gezahlt werden oder dass die Beteiligung, für die die 

Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu einer im anderen Staat gelegenen Betriebs­

stätte oder festen Einrichtung gehört, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für 

nicht ausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder 

die nicht ausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus im anderen Staat erzielten 

Gewinnen oder Einkünften bestehen. 



- 15 ­

Artikel 11 

Zinsen 

(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine in dem anderen Vertrags­

staat ansässige Person gezahlt werden, können im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Zinsen können jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach 

dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Empfänger 

der Zinsen der Nutzungsberechtigte ist, 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Zinsen 

nicht übersteigen. 

(3) Ungeachtet des vorstehenden Absatzes 2 gilt folgendes: 

a)	 Zinsen, die aus der Bundesrepublik Deutschland stammen und an die Regie­

rung der Republik Belarus oder an die Nationalbank der Republik Belarus ge­

zahlt werden, sind von der deutschen Steuer befreit; 

b)	 Zinsen, die aus der Republik Belarus stammen und an die Regierung der Bun­

desrepublik Deutschland, die Deutsche Bundesbank, die Kreditanstalt für 

Wiederaufbau oder die Deutsche Finanzierungsgesellschaft für Beteiligungen 

in Entwicklungsländern gezahlt werden, sowie Zinsen für ein durch 

HERMES-Deckung verbürgtes Darlehen sind von der belarussischen Steuer 

befreit; 

c)	 alle in Absatz 1 genannten Zinsen, können nur in dem Vertragsstaat besteuert 

werden, in dem der Empfänger ansässig ist, wenn dieser Empfänger der Nut­

zungsberechtigte der Zinsen ist und die Zinsen gezahlt werden 

aa) im Zusammenhang mit dem Verkauf gewerblicher, kaufmännischer oder 

wissenschaftlicher Ausrüstung auf Kredit, 

bb) für ein von einer Bank oder einem anderen Kreditinstitut gewährtes Dar­

lehen jeder Art, das im Zusammenhang mit dem Verkauf gewerblicher, 

kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstung gewährt wird. 



- 16 -


(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Zinsen" bedeutet Einkünfte aus Forde­

rungen jeder Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grundstücken gesi­

chert oder mit einer Beteiligung am Gewinn des Schuldners ausgestattet sind, und ins­

besondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und aus Obligationen einschließlich der 

damit verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen. Zuschläge für verspä­

tete Zahlung gelten nicht als Zinsen im Sinne dieses Artikels. Der Ausdruck "Zinsen" 

umfasst nicht die in Artikel 10 behandelten Einkünfte. 

(5) Die vorstehenden Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Ver­

tragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Zinsen 

stammen, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte oder eine 

selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Forde­

rung, für die die Zinsen gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte oder festen 

Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwen­

den. 

(6) Zinsen gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner die­

ser Staat selbst, eines seiner Länder oder eine ihrer Gebietskörperschaften oder eine in 

diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht 

darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine 

Betriebsstätte oder eine feste Einrichtung und ist die Schuld, für die die Zinsen gezahlt 

werden, für Zwecke der Betriebsstätte oder der festen Einrichtung eingegangen worden 

und trägt die Betriebsstätte oder die feste Einrichtung die Zinsen, so gelten die Zinsen 

als aus dem Staat stammend, in dem die Betriebsstätte oder die feste Einrichtung liegt. 

(7) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen 

jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die 

Zinsen, gemessen an der zugrunde liegenden Forderung, den Betrag, den Schuldner und 

Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel 

nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag 

nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen Be­

stimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 
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Artikel 12 

Lizenzgebühren 

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Ver­

tragsstaat ansässige Person gezahlt werden, können, wenn diese Person der Nutzungsbe­

rechtigte ist, im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Lizenzgebühren können jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stam­

men, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der 

Empfänger der Lizenzgebühren der Nutzungsberechtigte ist, nicht übersteigen 

a)	 3 vom Hundert des Bruttobetrags der Lizenzgebühren im Sinne von Absatz 3 

Buchstabe a dieses Artikels; und 

b)	 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Lizenzgebühren im Sinne von Absatz 3 

Buchstabe b dieses Artikels. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Lizenzgebühren" bedeutet Vergütun­

gen jeder Art, die gezahlt werden 

a)	 für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an 

wissenschaftlichen Werken, Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plä­

nen, geheimen Formeln oder Verfahren oder für die Mitteilung gewerblicher, 

kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen; und 

b)	 für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an 

literarischen oder künstlerischen Werken, einschließlich kinematographischer 

Filme, Filme oder Bandaufnahmen für Rundfunk und Fernsehen oder für die 

Benutzung oder für das Recht auf Benutzung jeder Art von Ausrüstung und 

Transportfahrzeugen. 

(4) Vorstehende Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertrags­

staat ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Lizenzge­

bühren stammen, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte o­
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der eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die 

Rechte oder Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu 

dieser Betriebsstätte oder festen Einrichtung gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 bezie­

hungsweise Artikel 14 anzuwenden. 

(5) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der 

Schuldner dieser Staat selbst, eines seiner Länder oder eine ihrer Gebietskörperschaften 

oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Lizenzgebüh­

ren, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in ei­

nem Vertragsstaat eine Betriebsstätte oder eine feste Einrichtung und ist die Verpflich­

tung zur Zahlung der Lizenzgebühren für Zwecke der Betriebsstätte oder der festen Ein­

richtung eingegangen worden und trägt die Betriebsstätte oder die feste Einrichtung die 

Lizenzgebühren, so gelten die Lizenzgebühren als aus dem Staat stammend, in dem die 

Betriebsstätte oder die feste Einrichtung liegt. 

(6) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen 

jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die 

Lizenzgebühren, gemessen an der zugrunde liegenden Leistung, den Betrag, den Schuld­

ner und Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser 

Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende 

Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der ande­

ren Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Artikel 13 

Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen 

(1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung un­

beweglichen Vermögens im Sinne von Artikel 6 bezieht, das im anderen Vertragsstaat 

liegt, können im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebs­

stätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, oder 

das zu einer festen Einrichtung gehört, die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Per­
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son für die Ausübung einer selbständigen Arbeit im anderen Vertragsstaat zur Verfü­

gung steht, einschließlich derartiger Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen 

Betriebsstätte (allein oder mit dem übrigen Unternehmen) oder einer solchen festen Ein­

richtung erzielt werden, können im anderen Staat besteuert werden. 

(3) Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die im interna­

tionalen Verkehr betrieben werden, von Schiffen, die der Binnenschifffahrt dienen oder 

Vermögen - außer unbeweglichem Vermögen - das dem Betrieb dieser Schiffe oder 

Luftfahrzeuge dient, können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der 

Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 

(4) Gewinne aus der Veräußerung des in den vorstehenden Absätzen 1 bis 3 nicht ge­

nannten Vermögens können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Ve­

räußerer ansässig ist. 

Artikel 14 

Selbständige Arbeit 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus einem freien Beruf 

oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit bezieht, können nur in diesem Staat besteuert 

werden, es sei denn, dass der Person im anderen Vertragsstaat für die Ausübung ihrer 

Tätigkeit gewöhnlich eine feste Einrichtung zur Verfügung steht. Steht ihr eine solche 

feste Einrichtung zur Verfügung, so können die Einkünfte im anderen Staat besteuert 

werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser festen Einrichtung zugerechnet werden kön­

nen. 

(2) Der Ausdruck "freier Beruf" umfasst insbesondere die selbständig ausgeübte wissen­

schaftliche, literarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende Tätigkeit sowie 

die selbständige Tätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten 

und Buchsachverständigen. 
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Artikel 15 

Unselbständige Arbeit 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16 bis 19 können Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütun­

gen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit be­

zieht, nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird im anderen Ver­

tragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit dort ausgeübt, so können die dafür bezogenen Ver­

gütungen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat 

ansässige Person für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbständige Arbeit be­

zieht, nur im erstgenannten Staat besteuert werden, wenn 

a)	 der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage in­

nerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten, der während des betreffenden Steu­

erjahres beginnt oder endet, aufhält und 

b)	 die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt 

werden, der nicht im anderen Staat ansässig ist, und 

c)	 die Vergütungen nicht von einer Betriebsstätte oder einer festen Einrichtung 

getragen werden, die der Arbeitgeber im anderen Staat hat. 

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels können Vergütungen 

für unselbständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffs oder Luftfahrzeugs im internati­

onalen Verkehr oder an Bord eines Schiffes, das der Binnenschifffahrt dient, ausgeübt 

werden, in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen 

Geschäftsleitung des Unternehmens befindet, das das Schiff oder Luftfahrzeug betreibt. 

(4) Die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes 2 finden keine Anwendung auf Ver­

gütungen für Arbeit im Rahmen gewerbsmäßiger Arbeitnehmerüberlassung. 
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Artikel 16 

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen 

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in 

einem Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts­

oder Verwaltungsrats einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat ansässig 

ist, können im anderen Staat besteuert werden. 

Artikel 17 

Künstler und Sportler 

(1) Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 können Einkünfte, die eine in einem Vertrags­

staat ansässige Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehkünstler 

sowie Musiker, oder als Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeüb­

ten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Fließen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in dieser Eigenschaft 

persönlich ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder Sportler selbst, sondern einer 

anderen Person zu, so können diese Einkünfte ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 in 

dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Künstler oder Sportler seine Tätigkeit 

ausübt. 

(3) Diese Einkünfte werden jedoch in dem im vorstehenden Absatz 1 genannten Staat 

nicht besteuert, wenn die Tätigkeit bei einem Aufenthalt in diesem Staat durch eine im 

anderen Vertragsstaat ansässige Person ausgeübt wird, und der Aufenthalt unmittelbar 

oder mittelbar von dem anderen Staat, einem seiner Länder oder einer ihrer Gebietskör­

perschaften oder von einer im anderen Staat als gemeinnützig anerkannten Einrichtung 

finanziert wird. In diesem Fall können die Einkünfte nur in dem Vertragsstaat besteuert 

werden, in dem der Künstler oder Sportler ansässig ist. 
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Artikel 18 

Ruhegehälter, Renten und ähnliche Zahlungen 

(1) Erhält eine in einem Vertragsstaat ansässige Person Ruhegehälter und ähnliche Ver­

gütungen oder Renten, so können diese Bezüge nur in diesem Staat besteuert werden. 

(2) Bezüge, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der gesetzlichen Sozi­

alversicherung des anderen Vertragsstaats erhält, können abweichend von vorstehendem 

Absatz 1 nur in diesem anderen Staat besteuert werden. 

(3) Wiederkehrende und einmalige Vergütungen, die ein Vertragsstaat, eines seiner Län­

der oder eine ihrer Gebietskörperschaften an eine in dem anderen Vertragsstaat ansässi­

ge Person für einen Schaden zahlt, der als Folge von Kriegshandlungen oder politischer 

Verfolgung oder des Wehr- oder Zivildiensts entstanden ist (einschließlich Wiedergut­

machungsleistungen), können abweichend von Absatz 1 nur im erstgenannten Staat be­

steuert werden. 

(4) Der Begriff "Rente" bedeutet einen bestimmten Betrag, der regelmäßig zu festgesetz­

ten Zeitpunkten lebenslänglich oder während eines bestimmten oder bestimmbaren Zeit­

abschnitts aufgrund einer Verpflichtung zahlbar ist, die diese Zahlungen als Gegenleis­

tung für in Geld oder Geldeswert bewirkte angemessene Leistung vorsieht. 

(5) Unterhaltszahlungen, einschließlich derjenigen für Kinder, die eine in einem Ver­

tragsstaat ansässige Person an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, sind 

in dem anderen Staat von der Steuer befreit. Das gilt nicht, soweit die Unterhaltszahlun­

gen im erstgenannten Staat bei der Berechnung des steuerpflichtigen Einkommens des 

Zahlungsverpflichteten abzugsfähig sind; Steuerfreibeträge zur Milderung der sozialen 

Lasten gelten nicht als Abzug im Sinne dieser Bestimmung. 
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Artikel 19 

Öffentlicher Dienst 

(1) Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat, einem sei­

ner Länder oder einer ihrer Gebietskörperschaften an eine natürliche Person für diesem 

Staat, einem seiner Länder oder einer ihrer Gebietskörperschaften geleistete Dienste ge­

zahlt werden, können nur in diesem Staat besteuert werden. Diese Vergütungen können 

jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die Dienste in diesem Staat 

geleistet werden und die natürlichen Person in diesem Staat ansässig ist und 

a)	 ein Staatsangehöriger dieses Staates ist; oder 

b)	 nicht ausschließlich deshalb in diesem Staat ansässig geworden ist, um die 

Dienste zu leisten. 

(2) Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat, einem seiner Länder oder einer ihrer Ge­

bietskörperschaften an eine natürliche Person für die diesem Staat, einem seiner Länder 

oder einer ihrer Gebietskörperschaften geleistete Dienste gezahlt werden, können ab­

weichend von Artikel 18 nur im anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die 

natürliche Person in diesem Staat ansässig und ein Staatsangehöriger dieses Staates ist. 

(3) Auf Vergütungen für Dienstleistungen und Ruhegehälter, die im Zusammenhang mit 

einer gewerblichen Tätigkeit eines Vertragsstaats, eines seiner Länder oder einer ihrer 

Gebietskörperschaften erbracht werden, sind die Artikel 15, 16 und 18 anzuwenden. 

(4) Vorstehender Absatz 1 gilt entsprechend für Vergütungen, die im Rahmen eines 

Entwicklungshilfeprogramms eines Vertragsstaats, eines seiner Länder oder einer ihrer 

Gebietskörperschaften aus Mitteln, die ausschließlich von diesem Staat, dem Land oder 

der Gebietskörperschaft bereitgestellt werden, an Fachkräfte oder freiwillige Helfer ge­

zahlt werden, die in den anderen Vertragsstaat mit dessen Zustimmung entsandt worden 

sind. 

(5) Absatz 1 gilt entsprechend für Vergütungen, die vom oder für das Goethe-Institut der 

Bundesrepublik Deutschland gezahlt werden. Eine entsprechende Behandlung der Ver­
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gütungen anderer vergleichbarer Einrichtungen der Vertragsstaaten können im Verstän­

digungsverfahren durch die zuständigen Behörden geregelt werden. Werden diese Ver­

gütungen nicht in dem Staat besteuert, in dem die Einrichtung gegründet wurde, sind die 

Bestimmungen von Artikel 15 anzuwenden. 

Artikel 20 

Gastprofessoren, Lehrer und Studenten 

(1) Eine natürliche Person, die sich auf Einladung eines Vertragsstaats oder einer Uni­

versität, Hochschule, Schule, eines Museums oder einer anderen kulturellen Einrichtung 

dieses Vertragsstaats oder im Rahmen eines amtlichen Kulturaustauschs in diesem Ver­

tragsstaat höchstens zwei Jahre lang lediglich zur Ausübung einer Lehrtätigkeit, zum 

Halten von Vorlesungen oder zur Ausübung einer Forschungstätigkeit bei dieser Ein­

richtung aufhält und die im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort unmittelbar vor 

der Einreise in den erstgenannten Staat ansässig war, ist in dem erstgenannten Staat mit 

ihren für diese Tätigkeit bezogenen Vergütungen von der Steuer befreit, vorausgesetzt, 

dass diese Vergütungen von außerhalb dieses Staates bezogen werden. 

(2) Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der sich in einem Vertragsstaat 

ausschließlich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält und der im anderen Vertrags­

staat ansässig ist oder dort unmittelbar von der Einreise in den erstgenannten Staat an­

sässig war, für seinen Unterhalt, sein Studium oder seine Ausbildung erhält, dürfen im 

erstgenannten Staat nicht besteuert werden, sofern diese Zahlungen aus Quellen außer­

halb dieses Staates stammen. 

Artikel 21 

Andere Einkünfte 

(1) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den vorstehenden 

Artikeln nicht behandelt wurden, können ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nur in die­

sem Staat besteuert werden. 
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(2) Vorstehender Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweglichem Ver­

mögen im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 nicht anzuwenden, wenn der in einem Ver­

tragsstaat ansässige Empfänger im anderen Vertragsstaat eine gewerbliche Tätigkeit 

durch eine dort gelegene Betriebsstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort 

gelegene feste Einrichtung ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die 

Einkünfte gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte oder festen Einrichtung 

gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden. 

Artikel 22 

Vermögen 

(1) Unbewegliches Vermögen, das einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person ge­

hört und im anderen Vertragsstaat liegt, kann im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebsstätte ist, die ein Unternehmen eines 

Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, oder das zu einer festen Einrichtung gehört, 

die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person für die Ausübung einer selbständigen 

Arbeit im anderen Vertragsstaat zur Verfügung steht, kann im anderen Staat besteuert 

werden. 

(3) Seeschiffe oder Luftfahrzeuge, die im internationalen Verkehr betrieben werden, und 

Schiffe, die der Binnenschifffahrt dienen, sowie Vermögen, das dem Betrieb dieser See­

schiffe, Luftfahrzeuge oder Schiffe dient, ausgenommen unbewegliches Vermögen, kön­

nen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen 

Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person können 

nur in diesem Staat besteuert werden. 
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Artikel 23 

Vermeidung der Doppelbesteuerung im Wohnsitzstaat 

(1) Bei einer in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Person wird die Steuer wie 

folgt festgesetzt: 

a)	 Von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer werden die aus der Re­

publik Belarus stammenden Einkünfte sowie die dort gelegenen Vermögens­

werte, die nach diesem Abkommen in der Republik Belarus besteuert werden 

können, ausgenommen, sofern nicht die Anrechnung nach Buchstabe b durch­

zuführen ist. Die Bundesrepublik Deutschland behält aber das Recht, die so 

ausgenommenen Einkünfte und Vermögenswerte bei der Festsetzung des 

Steuersatzes zu berücksichtigen. Für Einkünfte aus Dividenden gelten die 

vorstehenden Bestimmungen nur dann, wenn diese Dividenden an eine in der 

Bundesrepublik Deutschland ansässige Gesellschaft (jedoch nicht an eine Per­

sonengesellschaft) von einer in der Republik Belarus ansässigen Gesellschaft 

gezahlt werden, deren Kapital zu mindestens 10 vom Hundert unmittelbar der 

deutschen Gesellschaft gehört, und bei der Ermittlung der Gewinne der aus­

schüttenden Gesellschaft nicht abgezogen worden sind. 

Für die Zwecke der Steuern vom Vermögen werden von der Bemessungs­

grundlage ebenfalls Beteiligungen ausgenommen, deren Dividenden, falls sol­

che gezahlt würden, nach den vorhergehenden Sätzen auszunehmen wären. 

b)	 Auf die deutsche Steuer vom Einkommen für die folgenden Einkünfte wird 

unter Beachtung der Vorschriften des deutschen Steuerrechts über die An­

rechnung ausländischer Steuern die belarussische Steuer angerechnet, die 

nach belarussischem Recht und in Übereinstimmung mit diesem Abkommen 

für diese Einkünfte gezahlt worden ist: 

aa) Dividenden, die nicht unter Buchstabe a fallen; 

bb) Zinsen; 
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cc) Lizenzgebühren; 

dd) Einkünfte, die nach Artikel 13 Absatz 2 in der Republik Belarus besteu­

ert werden können; 

ee) Einkünfte, die nach Artikel 15 Absatz 4 in der Republik Belarus besteu­

ert werden können; 

ff) Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen; 

gg) Einkünfte von Künstlern und Sportlern. 

c)	 Statt der Bestimmungen des vorstehenden Buchstaben a sind die Bestimmun­

gen des vorstehenden Buchstaben b anzuwenden auf Einkünfte im Sinne der 

Artikel 7 und 10 und die diesen Einkünften zugrunde liegenden Vermögens­

werte, wenn die in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Person nicht 

nachweist, dass die Betriebsstätte in dem Wirtschaftsjahr, in dem sie den Ge­

winn erzielt hat, oder die in der Republik Belarus ansässige Gesellschaft in 

dem Wirtschaftsjahr, für das sie die Ausschüttung vorgenommen hat, ihre 

Bruttoerträge ausschließlich oder fast ausschließlich aus unter § 8 Abs. 1 Nr. 

1 bis 6 des deutschen Außensteuergesetzes fallenden Tätigkeiten bezieht; 

gleiches gilt für unbewegliches Vermögen, das einer Betriebsstätte dient (Ar­

tikel 6 Abs. 4) sowie für die Gewinne aus der Veräußerung dieses unbewegli­

chen Vermögens (Artikel 13 Abs. 1) und des Vermögens - außer unbewegli­

chem Vermögen - das Betriebsvermögen der Betriebsstätte darstellt (Arti­

kel 13 Abs. 2). 

d)	 Verwendet eine in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Gesellschaft 

Einkünfte aus Quellen innerhalb der Republik Belarus zur Ausschüttung, so 

schließt Buchstabe a die Herstellung der Ausschüttungsbelastung nach den 

Vorschriften des deutschen Steuerrechts nicht aus. 

e)	 Ungeachtet der Bestimmungen des Buchstaben a wird die Doppelbesteuerung 

durch Steueranrechnung nach Buchstabe b vermieden, 
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aa)	 wenn in den Vertragsstaaten Einkünfte oder Vermögen unterschiedlichen 

Abkommensbestimmungen zugeordnet oder verschiedenen Personen zu­

gerechnet werden (außer nach Artikel 9) und dieser Konflikt sich nicht 

durch ein Verfahren nach Artikel 25 Absatz 3 regeln lässt und wenn auf­

grund dieser unterschiedlichen Zuordnung oder Zurechnung die betref­

fenden Einkünfte oder Vermögenswerte unbesteuert blieben oder zu 

niedrig besteuert würden oder 

bb) wenn ein Vertragsstaat nach gehöriger Konsultation und vorbehaltlich 

der Beschränkungen seines innerstaatlichen Rechts dem anderen Ver­

tragsstaat auf diplomatischem Weg andere Einkünfte notifiziert, auf die 

er diesen Absatz anzuwenden beabsichtigt. Die Notifikation wird erst am 

ersten Tag des Kalenderjahrs wirksam, das auf das Jahr folgt, in dem die 

Notifikation übermittelt wurde und alle rechtlichen Voraussetzungen 

nach dem innerstaatlichen Recht des notifizierenden Staates für das 

Wirksamwerden der Notifikation erfüllt sind. 

(2) Bei einer in der Republik Belarus ansässigen Person wird die Steuer wie folgt fest­

gesetzt: 

Bezieht eine in der Republik Belarus ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen 

und können diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen in der Bun­

desrepublik Deutschland besteuert werden, so rechnet die Republik Belarus 

a)	 auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der 

der in der Bundesrepublik Deutschland gezahlten Steuer vom Einkommen ent­

spricht; 

b)	 auf die vom Vermögen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der 

der in der Bundesrepublik Deutschland gezahlten Steuer vom Vermögen ent­

spricht. 

Der anzurechnende Betrag darf jedoch keinesfalls den Teil der ermittelten Einkommens­

teuer oder Vermögensteuer übersteigen, der auf die Einkünfte oder Vermögensteile, die 
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von der Bundesrepublik Deutschland besteuert werden können, vor der Anrechnung 

entfällt. 

Artikel 24 

Gleichbehandlung 

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen im anderen Vertragsstaat keiner Be­

steuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die an­

ders oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Ver­

pflichtungen, denen Staatsangehörige des anderen Staates unter gleichen Verhältnissen 

insbesondere hinsichtlich der Ansässigkeit unterworfen sind oder unterworfen werden 

können. Diese Bestimmung gilt ungeachtet des Artikels 1 auch für Personen, die in kei­

nem Vertragsstaat ansässig sind. 

(2) Staatenlose, die in einem Vertragsstaat ansässig sind, dürfen in keinem Vertragsstaat 

einer Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, 

die anders oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden 

Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des betreffenden Staates unter gleichen Ver­

hältnissen unterworfen sind oder unterworfen werden können. 

(3) Die Besteuerung einer Betriebsstätte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im 

anderen Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungünstiger sein als die Besteue­

rung von Unternehmen des anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. Diese 

Bestimmung ist nicht so auszulegen, als verpflichte sie einen Vertragsstaat, den im an­

deren Vertragsstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und ­

ermäßigungen zu gewähren, die er nur seinen ansässigen Personen gewährt. 

(4) Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1, Artikel 11 Absatz 7 oder Artikel 12 Absatz 6 anzu­

wenden ist, sind Zinsen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Unternehmen ei­

nes Vertragsstaats an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, bei der Er­

mittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses Unternehmens unter den gleichen Bedin­

gungen wie Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansässige Person zum Abzug zu­

zulassen. Dementsprechend sind Schulden, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats 
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gegenüber einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person hat, bei der Ermittlung des 

steuerpflichtigen Vermögens dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie 

Schulden gegenüber einer im erstgenannten Staat ansässigen Person zum Abzug zuzu­

lassen. 

(5) Unternehmen eines Vertragsstaats, deren Kapital ganz oder teilweise unmittelbar 

oder mittelbar einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person oder mehreren solchen 

Personen gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen im erstgenannten Staat keiner 

Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die 

anders oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Ver­

pflichtungen, denen andere ähnliche Unternehmen des erstgenannten Staates unterwor­

fen sind oder unterworfen werden können. 

(6) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Artikels 2 für Steuern jeder Art und Bezeichnung. 

Artikel 25 

Verständigungsverfahren 

(1) Ist eine Person der Auffassung, dass Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider 

Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die diesem Ab­

kommen nicht entspricht, so kann sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen Recht 

dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des Ver­

tragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder, sofern ihr Fall von Artikel 24 Absatz 1 erfasst 

wird, der zuständigen Behörde des Vertragsstaats unterbreiten, dessen Staatsangehöriger 

sie ist. Der Fall muss innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mitteilung der Maßnah­

me unterbreitet werden, die zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung 

führt. 

(2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst nicht in 

der Lage, eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall 

durch Verständigung mit der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats so zu re­

geln, dass eine dem Abkommen nicht entsprechende Besteuerung vermieden wird. Die 
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Verständigungsregelung ist ungeachtet der Fristen des innerstaatlichen Rechts der Ver­

tragsstaaten durchzuführen. 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwierigkei­

ten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in 

gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. Sie können auch gemeinsam darüber bera­

ten, wie eine Doppelbesteuerung in Fällen vermieden werden kann, die im Abkommen 

nicht behandelt sind. 

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeiführung einer Eini­

gung im Sinne der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels unmittelbar miteinander 

verkehren. 

Artikel 26 

Informationsaustausch 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die 

zur Durchführung dieses Abkommens oder des innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaa­

ten betreffend die unter das Abkommen fallenden Steuern erforderlich sind, soweit die 

diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht. Der In­

formationsaustausch ist durch Artikel 1 nicht eingeschränkt. Alle Informationen, die ein 

Vertragsstaat erhalten hat, sind ebenso geheim zu halten wie die aufgrund des inner­

staatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen und dürfen nur den Perso­

nen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und der Verwaltungsbehörden) zugäng­

lich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder 

Strafverfolgung oder mit der Entscheidung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln hin­

sichtlich der unter das Abkommen fallenden Steuern befasst sind. Diese Personen oder 

Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die In­

formationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung 

offen legen. 

(2) Vorstehender Absatz 1 ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen Vertragsstaat, 
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a)	 Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwal­

tungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

b)	 Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwal­

tungsverfahren dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden 

können; 

c)	 Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufs­

geheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung 

der öffentlichen Ordnung widerspräche. 

Artikel 27 

Erstattung der Abzugssteuern 

(1) Werden in einem Vertragsstaat die Steuern von Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren 

oder sonstigen von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person bezogenen Ein­

künfte im Abzugsweg an der Quelle erhoben, so wird das Recht des erstgenannten Staa­

tes zur Vornahme des Steuerabzugs zu dem nach seinem innerstaatlichen Recht vorge­

sehenen Satz durch dieses Abkommen nicht berührt. Die im Abzugsweg an der Quelle 

erhobene Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen zu erstatten, wenn und soweit sie 

durch das Abkommen ermäßigt wird oder entfällt. 

(2) Die Anträge auf Erstattung müssen vor dem Ende des dritten auf das Kalenderjahr 

der Einbehaltung der Abzugssteuer auf Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren oder ande­

re Einkünfte folgenden Jahres eingereicht werden. 

(3) Der Vertragsstaat, aus dem die Einkünfte stammen, kann eine Bescheinigung der 

zuständigen Behörde über die Ansässigkeit in dem anderen Vertragsstaat verlangen. 

(4) Die zuständigen Behörden können in gegenseitigem Einvernehmen die Durchfüh­

rung dieses Artikels regeln und gegebenenfalls andere Verfahren zur Durchführung der 

im Abkommen vorgesehenen Steuerermäßigungen oder -befreiungen festlegen. 
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Artikel 28 

Mitglieder diplomatischer Missionen 

und konsularischer Vertretungen 

(1) Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Mitgliedern 

diplomatischer Missionen oder konsularischer Vertretungen nach den allgemeinen Re­

geln des Völkerrechts oder aufgrund besonderer Übereinkünfte zustehen. 

(2) Soweit Einkünfte oder Vermögen im Empfangsstaat wegen der den Diplomaten und 

Konsularbeamten nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder aufgrund beson­

derer zwischenstaatlicher Übereinkünfte zustehenden steuerlichen Vorrechte nicht be­

steuert werden, steht das Besteuerungsrecht dem Entsendestaat zu. 

(3) Ungeachtet der Vorschriften des Artikels 4 gilt eine natürliche Person, die Mitglied 

einer diplomatischen Mission, einer konsularischen Vertretung oder einer ständigen 

Vertretung eines Vertragsstaats ist, die im anderen Vertragsstaat oder in einem dritten 

Staat gelegen ist, für Zwecke des Abkommens als im Entsendestaat ansässig, wenn sie 

a)	 nach dem Völkerrecht im Empfangsstaat mit Einkünften aus Quellen außerhalb 

dieses Staates nicht steuerpflichtig ist und 

b)	 im Entsendestaat den gleichen Verpflichtungen bezüglich der Steuer von ihrem 

gesamten Einkommen oder vom Vermögen unterworfen ist wie in diesem Staat 

ansässige Personen. 

Artikel 29 

Nebenurkunden 

Das beiliegende Protokoll ist Bestandteil dieses Abkommens. 
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Artikel 30 

Registrierung gemäß Artikel 102 der VN-Charta 

Die Registrierung dieses Abkommens beim Sekretariat der Vereinten Nationen nach 

Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen wird unverzüglich nach seinem Inkraft­

treten von der Republik Belarus veranlasst. Der andere Vertragsstaat wird unter Angabe 

der VN-Registrierungsnummer von der erfolgten Registrierung unterrichtet, sobald die­

se vom Sekretariat der Vereinten Nationen bestätigt worden ist. 

Artikel 31 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so 

bald wie möglich in Berlin ausgetauscht. 

(2) Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Ratifikationsurkunden aus­

getauscht werden, und ist in beiden Vertragsstaaten anzuwenden 

a)	 bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern von Dividenden, Zinsen und Li­

zenzgebühren auf die Beträge, die am oder nach dem 1. Januar des 

Kalenderjahrs gezahlt werden, das dem Jahr folgt, in dem das Abkommen in 

Kraft getreten ist; 

b)	 bei den übrigen Steuern auf die Steuern, die für Zeiträume ab dem 1. Januar des 

Kalenderjahrs erhoben werden, das auf das Jahr folgt, in dem das Abkommen 

in Kraft getreten ist. 

(3) Mit Inkrafttreten dieses Abkommens tritt das Abkommen vom 24. November 1981 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetre­

publiken zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von Einkommen und Vermögen im 

Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Belarus außer 

Kraft und ist nicht mehr anzuwenden. 
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Artikel 32 

Kündigung 

Dieses Abkommen bleibt auf unbestimmte Zeit in Kraft, jedoch kann jeder der Ver­

tragsstaaten bis zum 30. Juni eines jeden Kalenderjahrs nach Ablauf von fünf Jahren, 

vom Tag des Inkrafttretens an gerechnet, das Abkommen gegenüber dem anderen 

Vertragsstaat auf diplomatischem Weg schriftlich kündigen; in diesem Fall ist das 

Abkommen nicht mehr anzuwenden 

a)	 bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern von Dividenden, Zinsen und Li­

zenzgebühren auf die Beträge, die am oder nach dem 1. Januar des 

Kalenderjahrs gezahlt werden, das auf das Kündigungsjahr folgt; 

b)	 bei den übrigen Steuern auf die Steuern, die für Zeiträume ab dem 1. Januar des 

Kalenderjahrs erhoben werden, das auf das Kündigungsjahr folgt. 

Maßgebend für die Berechnung der Frist ist der Tag des Eingangs der Kündigung bei 

dem anderen Vertragsstaat. 

Geschehen zu Minsk am 30. September 2005, in zwei Urschriften, jede in deutscher und 

belarussischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Für die Für die 

Bundesrepublik Deutschland Republik Belarus 

Martin Hecker	 Anna Dejko 



Protokoll 

Die Bundesrepublik Deutschland 

und 

die Republik Belarus 

haben anlässlich der Unterzeichnung des Abkommens zwischen den beiden Staaten zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und 

vom Vermögen am 30. September 2005 in Minsk die nachstehenden Bestimmungen 

vereinbart, die Bestandteil des Abkommens sind: 

1. Zu den Artikeln 2, 11, 17, 18 und 19 

Der in dem Abkommen verwendete Ausdruck "Land" gilt nur in der Bundesrepublik 

Deutschland. 

2. Zu den Artikeln 3, 8, 13, 15 und 22 

Bei der Ermittlung des „Ortes der tatsächlichen Geschäftsleitung“ gehören zu den Um­

ständen, die berücksichtigt werden u.a. der Ort, von dem aus ein Unternehmen tatsäch­

lich geleitet und beherrscht wird sowie der Ort, an dem auf höchster Ebene Entschei­

dungen getroffen werden, die für die Leitung des Unternehmens von grundsätzlicher 

Bedeutung sind. 
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3. Zu Artikel 7: 

a)	 Verkauft ein Unternehmen eines Vertragsstaats Güter oder Waren durch eine 

Betriebsstätte im anderen Vertragsstaat oder übt es über eine solche eine ge­

schäftliche Tätigkeit aus, so werden die Gewinne dieser Betriebsstätte nicht 

auf der Grundlage des vom Unternehmen hierfür erzielten Gesamtbetrags 

sondern nur auf der Grundlage der Vergütung ermittelt, die der tatsächlichen 

Verkaufs- oder Geschäftstätigkeit der Betriebsstätte zuzurechnen ist; 

b)	 Einer Bauausführung oder Montage können in dem Vertragsstaat, in dem die 

Betriebsstätte liegt, nur die Gewinne aus dieser Tätigkeit selbst zugerechnet 

werden. Gewinne aus der Lieferung von Waren im Zusammenhang mit oder 

unabhängig von dieser Tätigkeit durch die Hauptbetriebsstätte oder eine ande­

re Betriebsstätte des Unternehmens oder durch einen Dritten sind dieser Bau­

ausführung oder Montage nicht zuzurechnen. 

c)	 Vergütungen für technische Dienstleistungen einschließlich Studien oder Ent­

würfe wissenschaftlicher, geologischer oder technischer Art oder für Kon­

struktionsverträge einschließlich dazugehöriger Blaupausen oder für Bera-

tungs- oder Überwachungstätigkeit gelten als Vergütungen, auf die Artikel 7 

oder Artikel 14 des Abkommens anzuwenden ist. 

d)	 Löhne, Gehälter und ähnliche Vergütungen für unselbständige Arbeit, die 

aufgrund eines Arbeitsverhältnisses von einem Unternehmen eines Vertrags­

staats gezahlt werden, das ganz oder teilweise einer im anderen Vertragsstaat 

ansässigen Person gehört, werden bei der Ermittlung des steuerpflichtigen 

Gewinns des Unternehmens zum Abzug zugelassen. Das gleiche gilt für Be­

triebsstätten. 
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4. Zu den Artikeln 7 und 9: 

Es gilt als vereinbart, dass Zinsen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesell­

schaft zahlt, an der eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person beteiligt ist, unab­

hängig davon, ob diese Zinsen an eine Bank oder eine andere Person gezahlt werden, 

und unabhängig von der Laufzeit des Darlehens bei der Ermittlung des steuerlichen Ge­

winns dieser Gesellschaft im erstgenannten Staat unbeschränkt abzugsfähig sind. Der 

abzugsfähige Betrag darf aber nicht den Betrag übersteigen, den unabhängige Unter­

nehmen miteinander unter vergleichbaren Umständen vereinbaren würden. Diese Be­

stimmung gilt auch für Zinsen, die von einer Betriebsstätte gezahlt werden. 

5. Zu den Artikeln 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 und 22: 

Für die Zwecke dieses Abkommens, bedeutet der Ausdruck "feste Einrichtung" einen 

bestimmten Ort, von dem aus eine natürliche Person eine selbständige Arbeit ganz oder 

teilweise ausübt. 

6. Zu den Artikeln 10 und 11: 

Der Ausdruck "Dividenden" schließt auch die Einkünfte eines stillen Gesellschafters aus 

seiner Beteiligung als stiller Gesellschafter oder von partiarischen Darlehen, Gewinnob­

ligationen oder ähnlichen Zahlungen sowie die Ausschüttungen auf Anteilscheine an 

einem Investmentvermögen ein. 

Zur Information der Republik Belarus werden die Ausdrücke „stille Gesellschaft", „par­

tiarisches Darlehen" und „Gewinnobligationen" zur Klarstellung wie folgt erklärt: 
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•	 Eine „stille Gesellschaft" ist laut §§ 230 bis 237 Handelsgesetzbuch eine Personen­

gesellschaft, an der sich eine Person, der stille Gesellschafter, an einem Unternehmen 

(des aktiven Gesellschafters) mit einer Vermögenseinlage beteiligt, die in das Ver­

mögen des aktiven Gesellschafters übergeht. Der stille Gesellschafter ist am Gewinn 

beteiligt. 

•	 „Partiarisches Darlehen“ ist ein Darlehen mit Gewinnbeteiligung. 

•	 „Gewinnobligationen“ sind im allgemeinen Wertpapiere die je nach Höhe der Aus­

schüttung des Schuldners, mit dem Recht auf zusätzliche Zinsforderungen verbunden 

und nicht mit Bezugsrechten auf Aktien verbunden sind 

7. Zu Artikel 26: 

Soweit aufgrund dieses Abkommens nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts perso­

nenbezogene Daten übermittelt werden, gelten ergänzend die nachfolgenden Bestim­

mungen unter Beachtung der für jeden Vertragsstaat geltenden Rechtsvorschriften: 

a)	 Die Verwendung der Daten durch den empfangenden Staat ist nur zu dem 

angegebenen Zweck und nur zu den durch den übermittelnden Staat vorge­

schriebenen Bedingungen zulässig. 

b)	 Der empfangende Staat unterrichtet den übermittelnden Staat auf Ersuchen 

über die Verwendung der übermittelten Daten und über die dadurch erzielten 

Ergebnisse. 

c)	 Personenbezogene Daten dürfen nur an die zuständigen Stellen übermittelt 

werden. Die weitere Übermittlung an andere Stellen darf nur mit vorheriger 

Zustimmung der zuständigen Behörde des übermittelnden Staats erfolgen. 
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d) Der übermittelnde Staat ist verpflichtet, auf die Richtigkeit der zu übermit­

telnden Daten sowie auf die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit in Be­

zug auf den mit der Übermittlung verfolgten Zweck zu achten. Dabei sind die 

nach dem jeweils innerstaatlichen Recht geltenden Übermittlungsverbote zu 

beachten. Erweist sich, dass unrichtige Daten oder Daten, die nicht übermit­

telt werden durften, übermittelt worden sind, so ist dies dem empfangenden 

Staat unverzüglich mitzuteilen. Dieser ist verpflichtet, die Berichtigung oder 

Vernichtung vorzunehmen. 

e) Dem Betroffenen ist auf Antrag über die zu seiner Person übermittelten In­

formationen sowie über den vorgesehenen Verwendungszweck Auskunft zu 

erteilen. Eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung besteht nicht, soweit eine 

Abwägung ergibt, dass das öffentliche Interesse, die Auskunft nicht zu ertei­

len, das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung überwiegt. Im 

Übrigen richtet sich das Recht des Betroffenen, über die zu seiner Person vor­

handenen Daten Auskunft zu erhalten, nach dem innerstaatlichen Recht des 

Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Auskunft beantragt wird. 

f) Wird jemand infolge von Übermittlungen im Rahmen des Datenaustauschs 

nach diesem Abkommen rechtswidrig geschädigt, haftet ihm hierfür der emp­

fangende Staat nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts. Er kann sich im 

Verhältnis zum Geschädigten zu seiner Entlastung nicht darauf berufen, dass 

der Schaden durch den übermittelnden Staat verursacht worden ist. 

g) Soweit das für den übermittelnden Staat geltende innerstaatliche Recht in Be­

zug auf die übermittelten personenbezogenen Daten besondere Löschungs­

vorschriften vorsieht, weist dieser Staat den empfangenden Staat darauf hin. 

Unabhängig von diesem Recht sind die übermittelten personenbezogenen Da­
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ten zu löschen, sobald sie für den Zweck, für den sie übermittelt worden sind, 

nicht mehr erforderlich sind. 

h)	 Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, die Übermittlung und den Empfang von 

personenbezogenen Daten aktenkundig zu machen. 

i)	 Der übermittelnde Staat und der empfangende Staat sind verpflichtet, die ü­

bermittelten personenbezogenen Daten wirksam gegen unbefugten Zugang, 

unbefugte Veränderung und unbefugte Bekanntgabe zu schützen. 

8.	 Anwendung des Abkommens in bestimmten Fällen 

a)	 Dieses Abkommen ist nicht dahingehend auszulegen, dass 

aa)	 ein Vertragsstaat gehindert ist, seine innerstaatlichen Rechtsvorschriften 

zur Verhinderung der Steuerumgehung oder Steuerhinterziehung anzu­

wenden; 

bb)	 die Bundesrepublik Deutschland daran gehindert wird, die Beträge zu 

besteuern, die nach dem Vierten Teil des deutschen Außensteuergeset­

zes in die Einkünfte einer in der Bundesrepublik Deutschland ansässi­

gen Person einzubeziehen sind. 

b)	 Wenn die vorstehenden Bestimmungen zur Doppelbesteuerung führen, kon­

sultieren die zuständigen Behörden einander nach Artikel 25 Absatz 3, wie 

die Doppelbesteuerung zu vermeiden ist. 


